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mitteilungen

Schweizerische Ärztegesellschaft 
für neuraltherapie SAntH

Erlangung des Fähigkeitsausweises FMH

Die Neuraltherapie ist eine Injektionsbehand
lung, bei der Lokalanästhetika zu diagnos
tischen und therapeutischen Zwecken einge
setzt werden. Die Methode nutzt die regula
torischen und plastischen Eigenschaften des 
Nervensystems. Durch den Nadelstich und 
das selektive Löschen von Engrammen durch 
das Lokalanästhetikum werden die Organisa
tion im Nervensystem und die Gewebeper
fusion beeinflusst. Auf diese Weise wird der 
Circulus vitiosus der Schmerzentwicklung 
durchbrochen.
Die durch neue Studien nachgewiesenen 
 positiven Langzeiteffekte bei Patienten mit 
chronischen Schmerzen lassen sich mit der 
Neurophysiologie des Schmerzes erklären. 
Vergleichende Wirtschaftlichkeitsstudien zei
gen Einsparungen von Kosten in Praxen mit 
Integration der Neuraltherapie (insbesondere 
durch Senkung des Schmerzmedikamenten
verbrauchs).
Die lokale und segmentale Neuraltherapie 
gilt als Schulmedizin, ist unumstritten und 
explizit in der Grundversicherung als leis

tungspflichtig erwähnt (seit dem 1. 7. 2011, 
definitiv und ohne zeitliche Limitation). Die 
sogenannte StörfeldTherapie (nach Huneke) 
gilt als komplementärmedizinischer Teil der 
Neuraltherapie. 
2012 wird in Bern eine Reihe von Kursen sowie 
Prüfungen zur Erlangung des Fähigkeitsausweises 
FMH für Neuraltherapie angeboten. Interessenten 
finden unter www.santh.ch detaillierte Informa-
tionen zum Angebot. Die Anmeldung ist online 
oder über info[at]santh.ch möglich.
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gesellschaft für 
Klinische Pharmakologie und
toxikologie (SgKPt)

Preis für die beste Arbeit im Bereich  
der klinischen Pharmakologie und 
Toxikologie

Um junge Wissenschaftler im Bereich der kli
nischen Pharmakologie und Toxikologie zu 
unterstützen und zu fördern, vergibt die Ge
sellschaft für Klinische Pharmakologie und 
Toxikologie (SGKPT) jedes Jahr einen mit 
1000 Franken dotierten Preis für die beste 
 Arbeit in diesem Bereich. In Frage kommen 
theoretische, experimentelle oder klinische 
Arbeiten (MD, PhD oder MasterThesis) im 
Bereich der klinischen Pharmakologie und 
Toxikologie. Die Arbeit muss von einer 
Schweizerischen Universität in den zwei vor
hergehenden Jahren des Eingabejahres akzep
tiert worden sein. Die Autorin bzw. der Autor 
sollte nicht älter als 40 Jahre sein, die Mit
gliedschaft in der SGKPT ist keine Bedingung 
für die Vergabe dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als  
10 A4Seiten mit einer Zusammenfassung) in 
einer der vier Landessprachen oder in Eng
lisch ist dem Sekretär der SGKPT einzusenden 
(Adresse siehe www.clinpharm.ch). Eine Ko
pie der Imprimatur, Curriculum Vitae und, 
falls vorhanden, eine Liste der Publikationen 
sollten dem Dossier ebenfalls beigefügt wer
den. Das Dossier sollte elektronisch übermit
telt werden (PDFFormat). 

Die Einreichfrist endet am 15.2.2012.

Schweizerisches gesundheits-
observatorium Obsan

Das Obsan hat eine neue Publikation veröf
fentlicht: Sacha Roth, Florence Moreau
Gruet: Consommation et coût des médica
ments en Suisse. Analyse des données de l’En
quête suisse sur la santé 2002 et 2007 et des 
données de l’assurance obligatoire des soins 
de 1998 à 2009. Obsan Rapport 50 (Bericht 
auf Französisch, mit deutscher Zusammenfas
sung).
Der Bericht untersucht den Medikamenten
konsum und die Medikamentenkosten in der 
Schweiz. Er beschreibt die Entwicklung dieser 
beiden Aspekte nach soziodemografischen 
Kriterien (Geschlecht, Alter, Wohnkanton). 
In der Untersuchung wird ein besonderes 
 Augenmerk auf Medikamente gegen erhöh
ten Cholesterinspiegel und Bluthochdruck 
sowie auf gewisse psychotrope Medikamente 
gerichtet. Unterschiede bezüglich Medika
mentenkonsum und kosten zwischen ver
schiedenen Sprachregionen und Kantonen 
werden behandelt. Aus den Ergebnissen geht 
hervor, dass diese Unterschiede eher auf die 
abgegebene Medikamentenmenge als auf die 
medikamentösen Behandlungskosten zu
rückzuführen sind. 
Der Bericht kann heruntergeladen oder be
stellt werden unter www.obsan.admin.ch/
bfs/obsan/de/index/05/publikationsdaten
bank.html?publicationID=4550

Schweizerische gesellschaft 
für notfall- und Rettungsmedizin
SgnOR / Swiss Resuscitation
Council SRC

Stempel «no cpr» und  
Reanimationsrichtlinien

Der neue Stempel «no cpr» soll im Falle eines 
Kreislaufstillstands verhindern, dass mit der 

Reanimation der gestempelten Person begon
nen wird. Diese neu vermarktete «Willens
äusserung per Stempel», auf eine mögliche 
Reanimation in jedem Fall zu verzichten, hat 
insbesondere bei den Rettungskräften zu ei
ner Verunsicherung geführt. Die Bestrebun
gen auf diesem Gebiet sind nicht neu. Des
halb hat sich sowohl das Swiss Resuscitation 
Council SRC (Rat für Wiederbelebung), wie 
auch die Schweizerische Gesellschaft für Not
fall und Rettungsmedizin SGNOR bereits seit 
einigen Jahren intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt und aktiv bei der Ausarbeitung 
von Richtlinien mitgeholfen. Eine Arbeits
gruppe der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften SAMW, in der 
auch Entscheidungsträger unserer beiden Or
ganisationen vertreten waren, haben sich auf 
folgende Reanimationsrichtlinien geeinigt 
und halten fest:
Gemäss geltendem Recht besteht in einer 
Notfallsituation eine allgemeine Pflicht zur 
Hilfeleistung. Dabei werden an Ärzte und 
Fachpersonen des Gesundheitswesens ihren 
Fachkenntnissen entsprechend höhere An
forderungen gestellt als an medizinische Laien. 
Ist in der Notfallsituation der Wille der be
troffenen Person nicht bekannt und kann der 
mutmassliche Wille nicht rechtzeitig erfragt 
werden, muss vom Lebenswillen des Patien
ten ausgegangen werden. Der Wille des Pa
tienten ist jedoch auch in einer Notfallsitua
tion verpflichtend für die behandelnden Per
sonen. Bestehen klare Hinweise, dass eine 
Person Wiederbelebungsversuche ablehnt, so 
dürfen keine Reanimationsmassnahmen 
durchgeführt werden. Stellt sich dies erst im 
Laufe der Reanimationsbemühungen, z.B. 
anhand einer Patientenverfügung, heraus, 
muss die Reanimation abgebrochen werden.
Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass 
der Stempel allein nicht genügt. Es muss in 
jedem Fall zusätzlich eine gültig unterschrie
bene Patientenverfügung mitgeführt werden. 
Sowohl SGNOR als auch SRC empfehlen, 
diese Richtlinien zu befolgen.




